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Recht

Abgabe verschreibungspflichtiger Arzneimittel ohne Rezept teilweise wieder möglich –
Notfallsituationen und Eigenbedarf wird Rechnung getragen

Zum 1. Januar 2006 war die Arzneimittelverschreibungsverordnung geändert worden. Durch die Änderungen war die
frühere Bestimmung entfallen, nach der verschreibungspflichtige Arzneimittel ohne Vorliegen einer Verschreibung an
Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte oder in dringenden Fällen nach fernmündlicher Unterrichtung durch einen Arzt, Zahn-
arzt oder Tierarzt auch an andere Personen abgegeben werden durften, wenn sich der Apotheker Gewissheit über die Per-
son des Arztes, Zahnarztes oder Tierarztes verschafft hatte. Der Verordnungsgeber hat diese frühere Regelung nun in mo-
difizierter Form wieder in den Verordnungstext aufgenommen.
Mit Wirkung vom 1. Juli 2006 wurde der Verordnungstext in § 4 nun um folgenden neuen Absatz 1 erweitert: „(1) Erlaubt
die Anwendung eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels keinen Aufschub, kann die verschreibende Person den Apotheker in
geeigneter Weise, insbesondere fernmündlich, über die Verschreibung und deren Inhalt unterrichten. Der Apotheker hat sich über
die Identität der verschreibenden Person Gewissheit zu verschaffen. Die verschreibende Person hat dem Apotheker die Verschrei-
bung in schriftlicher oder elektronischer Form unverzüglich nachzureichen.“
Ferner wurde ein neuer Absatz 2 eingefügt: „(2) Für den Eigenbedarf einer verschreibenden Person bedarf die Verschreibung
nicht der schriftlichen oder elektronischen Form. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“
In der amtlichen Begründung zum Verordnungsentwurf heißt es zu den beiden neuen Absätzen: 
„Zu Absatz 1: Erfahrungen aus der Praxis haben gezeigt, dass Notsituationen auftreten können, in denen die rasche Anwendung ei-
nes verschreibungspflichtigen Arzneimittels angezeigt ist und eine entsprechende Verschreibung in der Apotheke noch nicht vorliegt.
In diesen Fällen soll die verschreibende Person berechtigt sein, der Apotheke die Verschreibung auch fernmündlich oder auf andere,
geeignete Weise zu übermitteln. Die Apotheke hat sich über die Identität der verschreibenden Person Gewissheit zu verschaffen.
Zu Absatz 2: Es erscheint sachgerecht, dass es für den Eigenbedarf verschreibender Personen keiner Verschreibung in schriftlicher
oder elektronischer Form bedarf. Auch in diesen Fällen hat sich die Apotheke über die Identität der ärztlichen, zahnärztlichen oder
tierärztlichen Person Gewissheit zu verschaffen.“ 
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